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Kein Sonderausgabenabzug: Beiträge zu einer freiwilligen Pflegezusatzversicherung müssen nicht 
abziehbar sein

Nach der seit 2010 geltenden Rechtslage sind lediglich Beiträge zur Basis-Krankenversicherung und 
zur gesetzlichen Pflegeversicherung in voller Höhe als Sonderausgaben abziehbar. Demgegenüber 
werden Aufwendungen für einen darüber hinausgehenden Kranken- oder Pflegeversicherungs-
schutz nur im Rahmen eines gemeinsamen Höchstbetrags steuerlich berücksichtigt, der allerdings 
regelmäßig bereits durch die Beiträge zur Basisabsicherung ausgeschöpft wird.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese gesetzliche Beschränkung des Sonderausgabenabzugs nun für 
verfassungsgemäß erachtet und von einer Vorlage der Frage an das Bundesverfassungsgericht 
abgesehen. Im zugrunde liegenden Fall hatten die Kläger eine freiwillige private Pflegezusatzversi-
cherung abgeschlossen, mit deren Hilfe sie die finanzielle Lücke schließen wollten, die sich im Falle 
dauernder Pflegebedürftigkeit v.a. bei höheren Pflegegraden ergeben würde. Die hierfür aufgewen-
deten Beiträge blieben bei ihnen aufgrund der anderweitigen Ausschöpfung des Höchstbetrags 
ohne steuerliche Auswirkung.
Hiergegen wandten sich die Kläger und machten im Kern geltend: So, wie der Sozialhilfeträger die 
Heimpflegekosten eines Sozialhilfeempfängers übernimmt, müssten auch die Beiträge für ihre 
Zusatzversicherungen, die lediglich das sozialhilfegleiche Versorgungsniveau im Bereich der Pflege 
gewährleisteten, zur Wahrung der Steuerfreiheit des Existenzminimums einkommensteuerrechtlich 
berücksichtigt werden.
Der BFH erklärte jedoch, dass der Gesetzgeber die gesetzlichen Pflegeversicherungen bewusst und 
in verfassungsrechtlich zulässiger Weise lediglich als Teilabsicherung des Risikos der Pflegebedürf-
tigkeit ausgestaltet habe, bei der nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung abgedeckte Kosten 
in erster Linie durch Eigenanteile der pflegebedürftigen Personen aus ihrem Einkommen oder ihrem 
Vermögen zu erbringen sind. Dementsprechend besteht für den Gesetzgeber keine verfassungs-
rechtliche Pflicht, auch die über das Teilleistungssystem hinausgehenden Leistungen steuerlich zu 
fördern und insoweit mitzufinanzieren.
Das Prinzip der Steuerfreiheit des Existenzminimums erfordert lediglich, dass der Staat diejenigen 
Beiträge für Pflegeversicherungen steuerlich freistellen muss, die der Gesetzgeber als verpflichten-
de Vorsorge ansieht und die nicht über das sozialhilferechtliche Niveau hinausgehen. Dies ist nach 
Gerichtsmeinung bei einer freiwilligen privaten Pflegezusatzversicherung nicht der Fall.
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Einspruch per E-Mail: Empfangs- und Lesebestätigung muss nicht angefordert werden

Steuerzahler können Einsprüche auch elektronisch beim Finanzamt einlegen - eine einfache E-Mail 
ohne besondere elektronische Signatur reicht hierzu vollkommen aus. Die formalen Anforderungen 
an einen Einspruch sind relativ niedrig. So ist bspw. keine eigenhändige Unterschrift erforderlich. Es 
genügt vielmehr, wenn aus dem Einspruchsschreiben hervorgeht, wer den Einspruch eingelegt hat.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich in einem Wiedereinsetzungsverfahren entschieden, dass 
Einspruchsführer bei der Einspruchseinlegung per E-Mail keine Empfangs- und Lesebestätigung 
anfordern müssen. Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Bevollmächtigter eines Steuerzahlers frist-
gemäß und elektronisch Einspruch gegen einen Steuerbescheid eingelegt, die entsprechende E-Mail 
war jedoch nicht beim Finanzamt eingegangen. Ein Mitarbeiter des Bevollmächtigten hatte die 
E-Mail aber in Kopie (cc) erhalten und konnte diese dem Gericht vorlegen. Durch einen Antrag auf 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wollte der Steuerzahler seinem Einspruchsbegehren vor 
dem BFH nun zum Erfolg verhelfen.
Hinweis: Eine Wiedereinsetzung kommt in Betracht, wenn jemand ohne Verschulden daran gehin-
dert war, eine Frist einzuhalten. Wird die Wiedereinsetzung gewährt, ist die Fristversäumnis unbe-
achtlich, so dass das eigentliche Anliegen in der Sache vom Gericht geprüft wird.
Der BFH gewährte die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und urteilte, dass der Steuerzahler 
im vorliegenden Fall ohne Verschulden daran gehindert gewesen war, die Einspruchsfrist zu wahren. 
Die fristgerechte Einspruchsversendung an das Finanzamt war durch die Vorlage der E-Mail-Kopie 
hinreichend glaubhaft gemacht. Der Eingang einer E-Mail bei einem cc-gesetzten Dritten legt nach 
Gerichtsmeinung nahe, dass diese E-Mail auch tatsächlich an den vorgesehenen Empfänger 
versandt wurde. Die Einspruchsfrist war zudem lediglich schuldlos versäumt worden, da die E-Mail 
zutreffend adressiert war und der Prozessbevollmächtigte keinen Rücklauf der E-Mail als unzustell-
bar erhalten hatte.

Hinweis: Mit dem Absenden einer zutreffend adressierten E-Mail hat ein Steuerzahler (bzw. sein 
Prozessbevollmächtigter) alles ihm Mögliche und Erforderliche getan, damit die E-Mail seinen 
Verantwortungsbereich tatsächlich verlässt. Er ist nicht gehalten, sich des Zugangs der E-Mail beim 
Empfänger zu versichern, sondern darf auf den ordnungsgemäßen elektronischen Postgang vertrau-
en.
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Mündliche Verhandlung: Last-Minute-Antrag auf Videoverhandlung hat keinen Erfolg

Heutzutage können mündliche Verhandlungen der Finanzgerichte (FG) auch per Videokonferenz 
durchgeführt werden. Wenn ein Prozessbeteiligter ein solches Format wünscht, sollte er seinen 
Antrag auf Durchführung per Videokonferenz aber rechtzeitig bei Gericht stellen. Denn der Bundes-
finanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass eine Prozesspartei keinen Anspruch auf die Durch-
führung einer Videoverhandlung hat, wenn sie den Antrag zu kurz vor der Verhandlung stellt.
Im zugrunde liegenden Fall hatte eine Klägerin erst am Vorabend einer für den frühen Vormittag 
anberaumten mündlichen Verhandlung (somit nach Dienstschluss des Gerichts) beim FG beantragt, 
die Verhandlung am Folgetag per Videokonferenz durchzuführen. Das Gericht antwortete ihr vor 
Beginn der mündlichen Verhandlung, dass keine Videokonferenztechnik verfügbar sei - und führte 
die mündliche Verhandlung ohne sie durch.
Der BFH entschied, dass das Gericht durch die Ablehnung der Videokonferenz und Durchführung 
der mündlichen Verhandlung in Präsenz (bei Abwesenheit der Klägerin) nicht das rechtliche Gehör 
der Klägerin verletzt hatte. Nach Auffassung des BFH besteht kein Anspruch auf Durchführung 
einer Videoverhandlung, wenn der Antrag erstmals nach Dienstschluss des Gerichts am Vorabend 
des Verhandlungstags gestellt wird, die mündliche Verhandlung bereits auf den frühen Vormittag 
terminiert und darüber hinaus im Gerichtsgebäude keine Videokonferenztechnik verfügbar war.
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Kraftfahrzeugsteuergesetz: Steuerbefreiung für Elektroautos wird um fünf Jahre verlängert

Elektrofahrzeuge waren bislang von der Kraftfahrzeugsteuer befreit, sofern sie in der Zeit vom 
18.05.2011 bis zum 31.12.2025 erstmalig zugelassen worden sind. Die Steuerbefreiung galt bisher 
ab dem Tag der erstmaligen Zulassung für zehn Jahre, längstens jedoch bis zum 31.12.2030.
Die Bundesregierung hat mittlerweile jedoch die im Koalitionsvertrag vereinbarte Verlängerung der 
Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge umgesetzt. Mit der Neuregelung im Kraft-
fahrzeugsteuergesetz werden nun Neuzulassungen bis 31.12.2030 befreit. Die zehnjährige Steuer-
befreiung darf nunmehr längstens bis zum 31.12.2035 beansprucht werden. Die verlängerte Steu-
erbefreiung soll weiterhin einen Anreiz zum Kauf von Elektroautos setzen. Die Bundesregierung will 
durch diesen Schritt die Elektromobilität fördern, den Automobilstandort Deutschland stärken und 
Arbeitsplätze sichern.

Hinweis: Mit dem sog. Wachstumsbooster oder Investitionsbooster wurde im Jahr 2025 bereits eine 
degressive Abschreibung für E-Autos in Höhe von 75 % der Investitionskosten im ersten Jahr einge-
führt. Sie gilt für Elektrofahrzeuge, die in der Zeit ab dem 01.07.2025 bis zum 31.12.2027 ange-
schafft wurden oder werden. Die Bruttolistenpreisgrenze für E-Dienstwagen wurde zudem von 
70.000 EUR auf 100.000 EUR angehoben, so dass die für E-Mobilität geltenden Steuervergünsti-
gungen auch höherpreisige Fahrzeuge erfassen (bei Anschaffung ab dem 01.07.2025).
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Rentner und Pensionäre: Pilotprojekt zur vereinfachten Steuererklärung wird fortgeführt

Viele steuerlich relevante Informationen liegen dem Finanzamt (FA) bereits vor, bevor der Steuer-
bürger überhaupt seine Einkommensteuererklärung abgegeben hat. Hierzu zählen Lohnsteuerbe-
scheinigungen der Arbeitgeber, Rentenbezugsmitteilungen der Rententräger und Beitragsmitteilun-
gen von Kranken- und Pflegeversicherungen.
Für die Steuerveranlagung von Rentnern und Pensionären liegen dem FA daher in der Regel alle 
Daten vollumfänglich vor. Aus diesem Grund ist für diesen Personenkreis bereits im Jahr 2018 ein 
Pilotprojekt zur Abgabe einer vereinfachten Einkommensteuererklärung gestartet; seitdem können 
Rentner und Pensionäre in den Bundesländern Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen verschlankte Erklärungsvordrucke abgeben - eine sog. "Erklärung zur Veranlagung von 
Alterseinkünften".
Auf dem zweiseitigen Papiervordruck müssen Rentner und Pensionäre lediglich allgemeine Angaben 
zu ihrer Person und zu steuermindernden Kosten (Vorsorgeaufwendungen, Spenden und Mitglieds-
beiträge, Kirchensteuer, außergewöhnliche Belastungen, haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen) machen. Die Formulare können direkt am PC ausgefüllt, anschließend 
ausgedruckt und unterschrieben werden.
Die übrigen Daten zu Renten, Pensionen, sowie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen 
werden später von den FA automatisch berücksichtigt. Wenn allerdings noch zusätzliche Einkünfte 
wie z. B. aus Vermietung oder Gewerbe vorliegen, müssen Ruheständler die vollumfänglichen Steu-
ererklärungsvordrucke nutzen.

Hinweis: Die "Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften" wird nur in den FA in Brandenburg, 
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen angenommen. Wohnen Ruheständler in anderen 
Bundesländern, müssen sie auf die regulären Steuerformulare zurückgreifen.
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Aktuelle Steuerschätzung: Prognostizierte Einnahmen des Staates steigen

Im Oktober 2025 hat die 169. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen stattgefunden, eines 
unabhängigen Beirats des Bundesministeriums der Finanzen, der zwei Mal im Jahr zusammentritt. 
Das Expertengremium kam zu dem Ergebnis, dass die erwarteten Steuereinnahmen des Staats 
insgesamt höher ausfallen als noch in der Steuerschätzung aus Mai 2025 prognostiziert.
Die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen liegen demnach unter Berücksichtigung der 
bis Oktober 2025 in Kraft getretenen Steuererleichterungen bei einem Volumen von 990,7 Mrd. 
EUR. Damit wird mit einer besseren Entwicklung gerechnet als noch in der Schätzung aus Mai 2025 
(mit 979,7 Mrd. EUR).
Die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung aus Mai 2025 durchschnittlich jährlich um 
einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag höher. Höhere Einnahmeerwartungen haben insbeson-
dere Länder und Gemeinden zu verzeichnen. Auf Bundesebene ist hingegen ab dem Jahr 2028 mit 
niedrigeren Steuereinnahmen zu rechnen als noch in der Steuerschätzung aus Mai 2025 angenom-
men.
Hinweis: Der Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 
2025 der Bundesregierung zugrunde. Die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland war zuletzt noch 
spürbar gedämpft, auch aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden internationalen Handelskon-
flikte und der damit verbundenen hohen Unsicherheit.
Während das außenwirtschaftliche Umfeld auch weiterhin herausfordernd bleibt, wird nach Ansicht 
der Steuerschätzer v.a. die Binnenwirtschaft die wirtschaftliche Dynamik ab 2026 stützen. Die Bun-
desregierung rechnet in ihrer Herbstprojektion damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 
2025 in preisbereinigter Rechnung nur leicht zulegen wird (+ 0,2 %). Für 2026 und 2027 werden 
dann BIP-Zuwächse in Höhe von 1,3 % bzw. 1,4 % erwartet.
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Außergewöhnliche Belastung: Wann können Prozesskosten steuermindernd sein?

Seit 2013 sind Prozesskosten nur noch unter bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche 
Belastung (agB) absetzbar: Sie müssen dazu dienen, das Wegbrechen der Erwerbs- oder Einkom-
mensgrundlage des Klägers zu verhindern. Hierbei ist dessen Vermögenssituation maßgeblich. Nur 
wenn sie tatsächlich existenzbedrohend sind, können die Prozesskosten als agB anerkannt werden. 
Dient der Prozess aber lediglich der Vermehrung des Vermögens, sind die Kosten nicht absetzbar. Im 
Streitfall musste das Finanzgericht Niedersachsen (FG) entscheiden, ob abzugsfähige Prozesskosten 
vorliegen.
Der Kläger hatte mehrere Anbieter von Glückspielen auf Rückzahlung von ihm verspielter Einsätze 
verklagt und war damit in erster Instanz vollumfänglich erfolgreich. Die ihm für die Klageverfahren 
entstandenen Anwalts- und Gerichtskosten machte der Kläger als agB geltend, soweit sie ihm im 
Streitjahr (noch) nicht vom unterlegenen Prozessgegner erstattet worden waren. Das Finanzamt 
lehnte eine Berücksichtigung als agB jedoch mit der Begründung ab, die Kosten seien nicht zwangs-
läufig entstanden.
Dem folgte das FG und wies die Klage zurück. Der Kläger sei nicht gezwungen gewesen, Verträge 
mit den Glückspielanbietern abzuschließen und sich dem Risiko des Verlusts des Spieleinsatzes 
auszusetzen. Es habe sich um eine eigenverantwortliche und freiwillige Entscheidung gehandelt. 
Auch sei der Kläger nicht gezwungen gewesen, die Prozesse gegen die Glückspielanbieter zu führen. 
Er habe sich freiwillig dazu entschieden.
Die dem Kläger entstandenen Prozesskosten seien auch keine Aufwendungen, ohne die er Gefahr 
liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren. Im Übrigen habe das Einkommen des Klägers deutlich 
über dem Existenzminimum gelegen, wobei es keinen Unterschied gemacht hätte, ob er die Prozes-
se gewonnen oder verloren hätte.

Hinweis: Bereits früher hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass die bloße Absicht, eine Vermö-
gensmehrung durch den angestrengten Prozess herbeizuführen, nicht ausreicht, um die Kosten als 
agB anzuerkennen.
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Steuerakte: Wenn die Behörde keine Unterlagen beibringt

Das Finanzamt führt für Sie als Steuerpflichtigen eine Steuerakte. Darin sind Ihr gesamter Steuerfall 
und alle damit zusammenhängenden Informationen gespeichert - etwa auch Prüfberichte von 
Außenprüfungen oder Informationen zu Änderungen Ihrer eingereichten Steuererklärungen. Kommt 
es zu einem Gerichtsverfahren, sollte das Finanzamt vollständige und nachvollziehbare Akten vorle-
gen. Fehlen diese, kann das zu Lasten der Finanzverwaltung gehen. Mit einem solchen Fall befasste 
sich das Finanzgericht Münster (FG).
Der Antragsteller war zu 50 % an einer GmbH beteiligt und in den Streitjahren auch deren 
Geschäftsführer. Im Rahmen einer Betriebsprüfung stellte das Finanzamt verdeckte Gewinnaus-
schüttungen (vGA) fest, die die Veranlagungsstelle durch den Erlass geänderter Einkommensteuer-
bescheide beim Antragsteller berücksichtigte. Hiergegen erhob der Antragsteller Einspruch und 
beantragte - erfolglos - Aussetzung der Vollziehung (AdV).
Das FG gewährte die AdV jedoch. Das Finanzamt hatte die steuerbegründenden Voraussetzungen 
für den Ansatz der vGA im Rahmen der ihn treffenden objektiven Feststellungslast nicht schlüssig 
dargelegt. Das Gericht erhielt vom Finanzamt so gut wie keine Unterlagen, Akten oder präsenten 
Beweismittel. Das Finanzamt verwies zwar immer wieder auf die ausführlichen Prüfungsberichte der 
Betriebsprüfung, da aber weder diese noch die Berechnungen dem FG vorlagen, war es diesem 
nicht möglich, die Gründe der Hinzuschätzungen, deren Berechnung und die Voraussetzungen für 
die Zurechnung entsprechender vGA beim Antragsteller zu überprüfen. Daher war diesem die AdV 
zu gewähren.

Hinweis: Das Gericht wies zudem darauf hin, dass das Finanzamt es selbst in der Hand habe, durch 
eine zeitnahe Entscheidung über den Einspruch die Voraussetzungen für die weitere Vollziehung der 
angefochtenen Bescheide zu schaffen.
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Datenübermittlung: Finanzamt darf Bescheide nach Korrektur von Rentenmitteilungen ändern

In den letzten Jahren wurde die Finanzverwaltung zunehmend digitaler. Bei der Erstellung Ihrer Einkom-
mensteuererklärung können Sie Daten, die andere Stellen übermittelt haben, direkt abrufen und automa-
tisch in Ihre Steuererklärung übernehmen. Dazu gehören unter anderem die Lohnsteuerbescheinigung 
oder Informationen der Krankenkassen. Doch wie verhält es sich, wenn die Daten verarbeitet wurden 
und sich dann Jahre später Änderungen ergeben? Darf das Finanzamt dann den erlassenen Steuerbe-
scheid ändern? Diese Frage musste das Finanzgericht Niedersachsen (FG) klären.
Die Klägerin wird einzeln zur Einkommensteuer veranlagt und erzielt Renteneinkünfte. Bei den Veranla-
gungen 2017 und 2018 übernahm das Finanzamt die Daten entsprechend den elektronischen Renten-
bezugsmitteilungen. Es ergab sich ein Ertragsanteil von 7 %. Die Bescheide wurden daraufhin erlassen. 
Im Jahr 2020 übermittelte die Lebensversicherung korrigierte elektronische Rentenbezugsmitteilungen 
für 2017 und 2018. Der Rentenbetrag blieb gleich, aber der Besteuerungsanteil stieg auf 66 % (Ände-
rung von Rechtsgrundlage und Rentenart). Das Finanzamt änderte die Bescheide entsprechend.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Das Gericht bestätigte die Änderung der Einkommensteuer-
bescheide 2017 und 2018 als rechtmäßig. Entscheidend sei nicht der unveränderte Rentenbetrag. Nach 
Ansicht des Gerichts ermöglicht das Gesetz die Änderung eines materiell fehlerhaften Bescheids auch 
dann, wenn die ursprünglich übermittelten Daten zutreffend in der Steuerfestsetzung berücksichtigt und 
erst später durch einen Dritten korrigiert wurden. Die korrigierten Daten wurden in den ursprünglichen 
Bescheiden der Klägerin nicht berücksichtigt. Materiell-rechtlich wurde die Leibrente anfangs unrichtig 
mit einem Ertragsanteil von 7 % statt 66 % besteuert. Somit war eine Korrektur möglich.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt.
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Freiwilliger Wehrdienst: Wann Eltern noch einen Kindergeldanspruch haben

Politisch viel diskutiert wird in letzter Zeit die mögliche Wiedereinführung eines verpflichtenden 
Wehrdiensts in Deutschland. Davon abgesehen ist aber auch das Interesse junger Menschen am 
freiwilligen Wehrdienst zuletzt gewachsen: Im Vergleich zum Vorjahr haben sich jüngst 15 % mehr 
von ihnen für einen freiwilligen Wehrdienst entschieden.
Wichtig für Familien: Für volljährige Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann 
unter bestimmten Voraussetzungen und auf Antrag weiterhin Kindergeld ausgezahlt werden - z.B. 
während einer Ausbildung, sowie während eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahrs. Das 
Ableisten des freiwilligen Wehrdiensts durch ein volljähriges Kind führt für sich genommen noch 
nicht zu einem Anspruch auf Kindergeld. Das hat jüngst der Bundesfinanzhof (BFH) unterstrichen - 
allerdings können weitere Gründe dazu führen, dass dennoch ein Kindergeldanspruch besteht.
Im zugrunde liegenden Fall des BFH ging es um einen jungen Mann, der nach dem Abitur zehn 
Monate lang einen freiwilligen Wehrdienst absolviert hatte. Für die Zeit zwischen Abitur und Grund-
ausbildung sowie für die Dauer der dreimonatigen Grundausbildung hatte die Familienkasse noch 
Kindergeld bewilligt. Nach der Grundausbildung arbeitete der junge Mann in einem Mannschafts-
dienstgrad bei der Bundeswehr, eine weitere Ausbildung bei der Bundeswehr absolvierte er nicht. 
Nach dem freiwilligen Wehrdienst begann er ein Studium an einer zivilen Hochschule. Für die Zeit-
spanne zwischen Abschluss der Grundausbildung und Start des Studiums gewährte ihm die Famili-
enkasse kein Kindergeld.
Dagegen klagte der junge Mann - mit Erfolg. Der BFH gab ihm recht und entschied, dass auch nach 
dem Ende der Grundausbildung trotz einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als
20 Stunden ein Anspruch auf Kindergeld bestehen kann; und zwar dann, wenn - wie im Streitfall - 
eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz noch nicht begonnen oder fortgesetzt werden 
kann.
Die dreimonatige Grundausbildung bei der Bundeswehr kann zwar auch Teil einer Ausbildung zum 
Offizier oder Unteroffizier sein. Sie führt jedoch nicht zu dem für den weiteren Bezug von Kinder-
geld schädlichen Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung. Denn dazu zählt demgegenüber die 
Ausbildung eines Soldaten auf Zeit für seine spätere Verwendung in der Laufbahngruppe der Mann-
schaft, wenn sie zu Beginn der Verpflichtungszeit erfolgt. Die Ausbildung insgesamt umfasst nicht 
nur die Grundausbildung, sondern auch die sich anschließende Dienstpostenausbildung. Dies gilt 
auch für den freiwilligen Wehrdienst.
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Selbstbestimmtes Regeln der letzten Dinge: Eigene Bestattungsvorsorge ist nicht absetzbar

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts kostet eine Bestattung in Deutschland im 
Schnitt knapp 13.000 EUR. Stemmen müssen diese Summe in vielen Fällen die Hinterbliebenen. 
Wer Bestattungskosten für einen Angehörigen übernimmt oder aus erbrechtlichen Gründen über-
nehmen muss, kann diese unter bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastung 
absetzen. Das gilt aber nur, wenn die Kosten nicht aus dem Nachlass beglichen werden können oder 
nicht durch anderweitige Geldleistungen gedeckt sind.
Wer selbst für seine eigene Bestattung vorsorgen will, kann eine Sterbegeldversicherung abschlie-
ßen oder eine Einmalzahlung in einen Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag leisten. Ein Fall des 
Finanzgerichts Münster (FG) zeigt im Übrigen, dass die eigene Bestattungsvorsorge nicht als außer-
gewöhnliche Belastung abgesetzt werden kann.
Im zugrunde liegenden Fall hatte der Kläger einen Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag über
6.500 EUR abgeschlossen. Das Finanzamt hatte diesen Betrag nicht als außergewöhnliche Belas-
tung anerkannt. Das FG lehnte ebenfalls ab und verwies darauf, dass dem Kläger für die Bestat-
tungsvorsorge keine zwangsläufig höheren Aufwendungen entstanden seien als der überwiegenden 
Mehrzahl der Steuerzahler gleicher Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse.
Die Absetzbarkeit von außergewöhnlichen Belastungen ziele darauf ab, zwangsläufige Mehrauf-
wendungen für den existenznotwendigen Grundbedarf zu berücksichtigen. Solche Aufwendungen 
waren nach Gerichtsmeinung vorliegend nicht gegeben, insbesondere handelte es sich um eine 
freiwillige Aufwendung.

Hinweis: Steuerlich abziehbar sind lediglich Kosten für vor dem 01.01.2005 abgeschlossene Sterbe-
geldversicherungen (Altverträge). Diese zählen noch zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen und 
sind daher als Sonderausgaben absetzbar.
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Master und Promotion: Kosten für die zweite Ausbildung sind absetzbar

Studenten, die ein Masterstudium oder eine Promotion absolvieren, haben ihren Fokus häufig kom-
plett auf das Lernen gerichtet und kümmern sich daher aus nachvollziehbaren Gründen nicht um 
steuerliche Themen. Sie sollten aber wissen, dass sie sich steuerlich in einer äußerst günstigen 
Lebensphase befinden, da sie bereits eine erste Berufsausbildung abgeschlossen haben (in der Regel 
den Bachelor) und daher die Kosten ihrer aktuellen, "zweiten Berufsausbildung" steuerlich als Wer-
bungskosten absetzen dürfen.
Zum Hintergrund: Der Steuergesetzgeber hat festgelegt, dass es sich bei einem Studium um die 
zweite Ausbildung handeln muss, damit dessen Kosten absetzbar sind. Vom Kostenabzug ausge-
schlossen sind damit im Grunde nur Studenten im Bachelorstudium, die direkt nach dem Abitur mit 
dem Studium beginnen. Denn sie durchlaufen mit dem Bachelor zunächst die erste Ausbildung.
Ein Masterstudium oder eine Promotion werden vom Gesetzgeber hingegen als Zweitausbildung 
angesehen. Dafür spielt keine Rolle, ob an einer Universität, Fachhochschule oder Akademie studiert 
wird. Bedeutsam ist nur, dass Ausgaben vorliegen und für diese Belege gesammelt werden. Je mehr 
nachweisliche Ausgaben vorhanden sind, umso besser. Studenten sollten daher sämtliche Nachwei-
se in Form von Quittungen, Rechnungen, Bestätigungen oder eindeutig ausgewiesenen Abbuchun-
gen vom Konto sammeln.
Heutzutage werden Tablets, Notebooks und Co. im Studium vorausgesetzt. Die gute Nachricht ist, 
dass die gesamte technische Ausstattung abgesetzt werden kann. Auch die Internetgebühren für 
deren Nutzung werden vom Finanzamt (FA) akzeptiert. Fachbücher, Laborkittel, Schreibtischlampen 
und Arbeitsmaterialien können ebenfalls vollständig abgesetzt werden. Auch Semesterbeiträge oder 
Immatrikulationsgebühren sowie Ausgaben für das Semester- oder Monatsticket sind absetzbar.
Wer täglich mit dem Auto zur Hochschule fährt, kann für die einfache Wegstrecke die Entfernungs-
pauschale absetzen. Für Pkw-Fahrten zu Lerngemeinschaften zählen sogar der Hin- und Rückweg, 
da es sich um Reisekosten handelt. Als Nachweis für alle Fahrten sollte eine Art Fahrtenbuch geführt 
werden.
Es empfiehlt sich für Master- und Promotionsstudenten, für jedes Studienjahr freiwillig eine Steuer-
erklärung abzugeben und darin ihre Kosten abzurechnen. Wer während des Studiums steuerpflichti-
ge Einkünfte erzielt (z.B. durch einen Nebenjob), kann damit sofort einen Steuerspareffekt erzielen, 
sofern die Einkünfte den Grundfreibetrag von 12.096 EUR übersteigen. Sind in den Studienjahren 
keine steuerpflichtigen Einkünfte angefallen, stellt das FA einen Verlust fest, der dann in zukünftigen 
Jahren abgesetzt werden kann (Verlustvortrag), in denen steuerpflichtige Einkünfte anfallen.
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Digitale Steuerbescheide: Ab 2026 rücken die Finanzämter weiter vom Papier ab

Zum 01.01.2026 sind hinsichtlich der Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Datenabruf neue 
Vorgaben in Kraft getreten. Elektronische Bescheide sind nach dem Willen des Gesetzgebers nun 
zur Regel geworden - das Papier wird zur Ausnahme. Die Änderungen im Überblick:

- Digitale Bescheide ohne Einwilligung: Eine Neufassung der Abgabenordnung erlaubt den Finanz-
behörden nun, Verwaltungsakte durch die Bereitstellung zum Datenabruf bekannt zu geben. Steuer-
bescheide, die Finanzbehörden auf Grundlage elektronisch eingereichter Steuererklärungen erlas-
sen, sollen grundsätzlich elektronisch zum Abruf bereitgestellt werden. Im Gegensatz zur bisherigen 
Rechtslage ist hierfür keine Einwilligung des Steuerzahlers mehr erforderlich.
- Widerspruch möglich: Die elektronische Bekanntgabe von Steuerbescheiden soll künftig der 
Regelfall sein. Dennoch bleibt die Papierform weiterhin möglich. Die neue Rechtslage räumt ein 
Antragsrecht ein: Der elektronischen Bekanntgabe kann widersprochen und eine einmalige oder 
dauerhafte Zusendung von Bescheiden per Post beantragt werden. Der Antrag ist formlos und ohne 
Begründung möglich. Wichtig ist jedoch: Er gilt nur für die Zukunft.
- Neues zur Einspruchsfrist: Ein zum Abruf bereitgestellter elektronischer Bescheid gilt am vierten 
Tag nach der Bereitstellung als bekannt gegeben. Damit beginnt auch die Einspruchsfrist. Liegt der 
Bescheid zum Abruf bereit, versendet die Finanzverwaltung eine Benachrichtigung. Diese Benach-
richtigung hat neuerdings nur noch eine Hinweisfunktion. Für die Bestimmung des Zeitpunkts der 
Bekanntgabe des Bescheids ist sie grundsätzlich nicht relevant.

Hinweis: Die Umstellung auf den elektronischen Datenabruf von Steuerbescheiden bietet Steuer-
zahlern und deren Beratern die Chance, Abläufe zu verschlanken und effizienter zu gestalten. Damit 
dies gelingt, sollten die etablierten Prozesse geprüft und angepasst werden. Unter anderem sollten 
die bisherigen Kommunikationswege zum Erhalt von Steuerbescheiden geprüft werden, ebenso die 
Einrichtung von Nutzerkonten, bestehende Vollmachten sowie die in der Vollmachtsdatenbank 
hinterlegte E-Mail-Adresse. Weiter ist zu entscheiden, ob ein Antrag auf Bekanntgabe der Steuerbe-
scheide in Papierform gestellt werden sollte.
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